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IX. Verlust und Beschädigung mitgebrachter Sachen

1)	 Mitgeführte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf Gefahr des Ver-
anstalters in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel übernimmt für Verlust, Untergang oder 
Beschädigung keine Haftung, ausgenommen bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels.

2)	 Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige Gegenstände sind beim Ende der Veranstaltung unverzüglich aus den Ver-
anstaltungsräumen zu entfernen und dürfen auch nicht an sonstigen öffentlich zugänglichen Stellen des Hotels - sei 
es auch nur vorübergehend - abgestellt werden. Unterläßt der Veranstalter dies, darf das Hotel die Entfernung und 
Lagerung zu Lasten und auf Gefahr des Veranstalters vornehmen. Verbleiben die Gegenstände im Veranstaltungs-
raum, kann das Hotel für die Dauer des Verbleibs die vereinbarten Bereitstellungskosten und Raummiete berechnen. 
Dem Veranstalter bleibt der Nachweis eines niedrigeren, dem Hotel der eines höheren Schadens vorbehalten.

X. Haftung und sonstige Pflichten des Veranstalters

1)	 Der Veranstalter haftet für alle Schäden am Gebäude des Hotels und dessen Einrichtung, die durch 
den Veranstalter, Veranstaltungsteilnehmer, Besucher der Veranstaltung, Mitarbeiter des Veran-
stalters oder seinem Bereich zuzuordnende sonstige Dritte verursacht werden. Dem Veranstal-
ter obliegt der Beweis dafür, daß ein schuldhaftes Verhalten nicht vorgelegen hat.

2)	 Der Veranstalter hat dafür Sorge zu tragen, daß jeglicher Abfall entsprechend der einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen über Trennung und sonstige Behandlung vorschriftsmäßig entsorgt wird. Hinterläßt der Ver-
anstalter demzuwider Abfall, ist das Hotel berechtigt, die Kosten der vorschriftsmäßigen Entsorgung sowie ei-
ner damit evtI. verbundenen besonderen Reinigung der Räume dem Veranstalter in Rechnung zu stellen.

3)	 Der Einsatz externer Sicherheitsdienste bedarf der vorherigen Zustimmung des Hotels.

4)	 Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den feuerpolizeilichen Anforderungen zu entsprechen. Das Hotel ist be-
rechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu verlangen. Wegen möglicher Beschädigungen sind die Auf-
stellung bzw. Anbringung von Dekorations- und ähnlichem Material vorab mit dem Hotel abzustimmen.

5)	 Das Hotel kann bei begründetem Anlaß die Stellung angemessener Sicherheiten verlangen.

XI. Schlußbestimmungen

1)	 Änderungen und Ergänzungen des Vertrags über die Anmietung von Veranstaltungsräu-
men oder dieser Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.

2)	 Erfüllungs- und Zahlungsort ist Hamburg.

3)	 Ausschließlicher Gerichtsstand auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten ist das Gericht des in Ziff. XI.2) ge-
nannten Erfüllungsortes. Dessen Zuständigkeit wird hiermit in jedem Fall auch im Verhältnis zu denjeni-
gen Veranstaltern vereinbart, die die Voraussetzungen des Paragraphen 38 Abs. 1 ZPÜ erfüllen und/oder 
die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben (wobei das Hotel bei letzteren nach seiner Wahl aber 
auch berechtigt ist, Klage im allgemeinen Gerichtsstand des Veranstalters im Ausland zu erheben).

4)	 Es gilt deutsches Recht.

5)	 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages über die Anmietung von Veranstaltungsräumen und/oder dieser Geschäfts-
bedingungen unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.


